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Tel    0221 809-3399 

annette.schwabe@lvr.de 

Betr.: 73. Änderung des Flächennutzungsplanes – Erweiterung Golfplatz Loherhof 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Jansen, 

zu den Änderungen des Flächennutzungsplans nehme ich nachfolgend aus Sicht der 

LVR-Abteilung Kulturlandschaftspflege Stellung.  

Zu den Kernkompetenzen des Landschaftsverbandes Rheinland zählt die Kulturland-

schaftspflege. Im Sinne des ROG (20081) befasst sich diese mit den historisch ge-

prägten und gewachsenen Kulturlandschaften im Rheinland. Übergreifend regelt das 

ROG §2 Abs. 2 Nr. 5: „Kulturlandschaften sind zu erhalten und zu entwickeln. Histo-

risch geprägte und gewachsene Kulturlandschaften sind in ihren prägenden Merkma-

len und mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten.“ 

 

Aus kulturlandschaftlicher Sicht sind für den Landschaftsverband Rheinland folgende 

Untersuchungsgegenstände bedeutsam: 

 die im § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB aufgelisteten Belange der Baukultur, des 

Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, 

Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher 

Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie 

 die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannte Landschaftspflege sowie die ergän-

zenden Vorschriften zum Umweltschutz nach § 1a Abs. 2 und 3 BauGB. 

 die in § 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG geforderte Bewahrung historisch gewachse-

ner Kulturlandschaften zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft. 

                                           
1 Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
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Übergreifend regelt das ROG §2 Abs. 2 Nr. 5: „Kulturlandschaften sind zu erhalten 

und zu entwickeln. Historisch geprägte und gewachsene Kulturlandschaften sind in 

ihren prägenden Merkmalen und mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten.“ 

Anmerkungen zum Umweltbericht 

Tabelle 1 (Kapitel 1.2, S. 3 ff.) listet die für die Belange des Umweltschutzes rele-

vanten Ziele der Fachgesetze und Fachpläne. Aus Sicht der Kulturlandschaftspflege 

und mit Bezug zur historischen Kulturlandschaft wird gebeten, zusätzlich noch auf 

das UVPG und das übergreifende ROG zu verweisen.  

Schutzgut Zu berücksichtigende Gesetze und Verordnungen 

Kulturelles Erbe 

(vorm.: Kultur- 

und Sachgüter) 

UVPG    „Schutzgüter im Sinnes des Gesetzes sind […] 
4. kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter.“ (§ 2 
Abs. 1 Nr. 4) 

 Raumordnungs-

gesetz  

„Kulturlandschaften sind zu erhalten und zu ent-
wickeln. Historisch geprägte und gewachsene 
Kulturlandschaften sind in ihren prägenden Merk-
malen und mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern 
zu erhalten.“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 5) 

 

Eine Beschränkung der Prüfung auf denkmalrechtlich geschützte Bau- und / oder Bo-

dendenkmäler ist nicht ausreichend, da Denkmäler lediglich einen Teil des kulturellen 

Erbes darstellen. Bei der Betrachtung des Schutzguts Kulturelles Erbe muss der Blick 

immer über die Denkmäler hinausgehen. 

 

Zur Erläuterung: In der Neufassung des UVPG vom 8.9.2017 wurde unter anderem 

der Schutzgüterbegriff überarbeitet. In § 2 (1), 4 heißt es jetzt: „Schutzgüter im Sin-

nes des Gesetzes sind […] 4. kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter.“ Diese inhalt-

liche Weitung des Begriffs bedeutet, dass nun nicht mehr nur das materielle Gut bzw. 

das dinglich fassbare kulturelle Erbe bzw. eingetragene Denkmal Berücksichtigung 

finden muss, sondern darüberhinausgehende kulturelle, d.h. insbesondere auch flä-

chenwirksame Äußerungen (z.B. historische Kulturlandschaften) sowie das immateri-

elle Kulturerbe (vgl. Punkt 4. b) der Anlage 4 des UVP Berichts für die Umweltver-

träglichkeitsprüfung).2 Historische Kulturlandschaften und Kulturlandschaftselemente 

prägen als Bestandteile des landschaftlichen kulturellen Erbes in ihrer Gesamtheit den 

Landschaftsraum. Ihre wertgebenden Merkmale (Elemente, Strukturen) unterliegen 

nicht zwangsläufig einem spezifischen Schutzstatus, so dass die Auswirkungen eines 

Planvorhabens auf die historischen Kulturlandschaften insgesamt und auf ihre wert-

gebenden Merkmale in einem Umweltbericht ermittelt werden müssen. 

Die Anwendung des neuen UVPG wird auch für bereits begonnene Verfahren vielfach 

bereits empfohlen.  

                                           
2 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24.2.2010,   

  zuletzt geändert durch Art. 2 G vom 8.9.2017 
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Für die 73. Änderung des Flächennutzungsplans ist aus der Fachsicht der Kulturland-

schaftspflege zu überprüfen, ob sich Beeinträchtigungen für die im kulturlandschaft-

lichen Fachbeitrag zur Landesentwicklungsplanung in Nordrhein-Westfalen (20073) 

und im Fachbeitrag Kulturlandschaft zum Regionalplan Köln (20164) ausgewiesenen 

historischen Kulturlandschaftsbereiche (KLB) ergeben. Dies ist im vorliegenden Fall 

nicht erfolgt. 

Nach Prüfung der mit Schreiben vom 26.06.2018 zur Verfügung gestellten Unterlagen 

werden gegen die Planung aus kulturlandschaftlicher Sicht dennoch keine Bedenken 

erhoben, da keine der im Kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zum Regionalplan Köln 

(2016) beschriebenen Kulturlandschaftsbereiche berührt werden und zum jetzigen 

Kenntnisstand auch auf der nachgelagerten Maßstabsebene keine Betroffenheit der 

historischen Kulturlandschaft erkennbar ist. Die Stellungnahmen des LVR-Amts für 

Bodendenkmalpflege und Denkmalpflege im Rheinland sind von dieser Aussage un-

abhängig zu beachten. 

Für künftige Planungsverfahren möchte ich als Informationsquelle für Flächenbewer-

tungen auf das Portal LVR-KuLaDig hinweisen (https://www.kuladig.lvr.de/). Dort fin-

den sich neben den Kulturlandschaften Nordrhein-Westfalens und den historischen 

Kulturlandschaftsbereichen auch Informationen zur historischen Kulturlandschaft und 

zum landschaftlichen kulturellen Erbe allgemein, die bei der Einschätzung der kultur-

historischen Bedeutung von Objekten und von Eingriffsauswirkungen hilfreich sein 

können. 

Für Fragen und Beratung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 

Im Auftrag 

 

Annette Schwabe 

                                           
3 Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Landschaftsverband Rheinland (2007): Kulturland-

schaftlicher Fachbeitrag zur Landesplanung in Nordrhein-Westfalen“. Münster, Köln 

(Download: https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/kultur/kulturlandschaft/kulturlandschafts-
entwicklungnrw/dokumente_190/LEP_Gesamtes_Gutachten.pdf) 

4 Landschaftsverband Rheinland (2016): Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zum Regionalplan 

Köln – Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung“. Köln 
(Download: https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/kultur/kulturlandschaft/kulturland-
schaftsentwicklungnrw/dokumente_190/Fachbeitrag_Kulturlandschaft_zum_Regional-

plan_Koeln_komplett.pdf) 
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